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Beratungsmodell „Klaro“
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Projekt „Klaro“ des Kinderschutzbundes Ulm/Neu - Ulm  

Psychologische Beratungsstelle des  Kinderschutzbundes Ulm/Neu - Ulm  

Familien, die von Gewalt oder Missbrauch betroffen sind  

Ambulante  Familienhilfe  

Universitätsklinikum (z.B. Kinder -   und Jugendpsychiatri e  Kinderklinik, Frauenklinik)  

Niedergelassene Ärzte z.B.  HausärztInnen, KinderärztInnen,  GynäkologInnen, Psychiater/innen  

Schulen der Region  

Niedergelassene ärztliche und  psychologische  PsychotherapeutInnen    

Zentrum für  Folteropfer  

Jugendämter der Reg ion   Kinderschutzstelle der  Stadt Ulm  

Gerichte  

Opferanwälte  

Frauenhäuser der Region,  Frauenberatungsstelle   Tageseinrichtungen für  Kinder   Kindergarten  

Polizei  

Stationäre    Familienhilfe  

Beratungsstellen  der Region  





Kurzprofil des Projekts „Klaro“ des Kinderschutzbundes Ulm/Neu-Ulm 

- Beratung und Begleitung für Kinder und deren Familien nach Gewalterfahrungen

1. Entwicklung des Projekts

An der Psychologischen Beratungsstelle des Kinderschutzbundes Ulm/Neu-Ulm werden jährlich ca. 80 Kinder und Jugendliche vorgestellt, die Opfer sexueller, körperlicher oder psychischer Gewalt wurden.

Familien, die damit konfrontiert werden, dass ihre Kinder Opfer von Gewalt wurden, sind in einer besonderen Notlage.

Die Eltern selbst sind durch die Aufdeckung der Gewalt gegen ihre  eigenen Kinder massiv belastet. Zusätzlich sind sie in der Verantwortung- oft unter Zeitdruck- weitreichende Entscheidungen zu treffen, z.B. für den Schutz des Kindes zu sorgen, die Polizei einzuschalten, ärztliche Untersuchungen ihres Kindes zu veranlassen, einen Anwalt oder das Jugendamt hinzuzuziehen.

Falls der Täter ein Familienmitglied ist, werden bisherige Lebenskonzepte völlig in Frage gestellt, evt. werden Partnerschaften gelöst oder das bisherige Umfeld verlassen.

Gleichzeitig benötigt das von Gewalt betroffene Kind gerade zu diesem Zeitpunkt besondere Aufmerksamkeit und Begleitung, um die erlebte Gewaltsituation, deren Aufdeckung und die damit verbundene Belastung zu verarbeiten.

Ein Kind, das z.B. sexuelle Gewalt erlebt hat, gerät schnell in ein Gefühlschaos, weiß nicht mehr, ob es seinen Gefühlen und Körperempfindungen trauen darf, ist sich in Grenzziehungen unsicher und hat kaum eine Vorstellung, wie es aus der Opferrolle herausfinden kann.

Das Angebot der Psychologischen Beratungsstelle ist durch Vorgaben der Kommunen auf einen zeitlichen Rahmen von 10 Beratungsstunden begrenzt.

Eine traumaspezifische Psychotherapie kann erst nach einer Zeit der Stabilisierung der gesamten Familie und genauer diagnostischer Einordnung der Schädigung des Kindes beginnen. Die Familien benötigen demgegenüber sofort schnelle und kompetente Hilfe.

2. Das Beratungsangebot des Projekts „Klaro“

Das Projekt „Klaro“ schließt diese Lücke in den Beratungsangeboten. Durch eine Kombination von Sozialarbeit, therapeutischer Unterstützung und Erziehungsberatung für die von Gewalt betroffenen Kinder und deren Familien kann 

unmittelbar nach der Gewalterfahrung bzw. deren Aufdeckung zeitnah Hilfe angeboten werden.

Nach einem Erstgespräch erfolgt unbürokratisch und schnell eine Zuordnung der Familie zu jeweils einer/m BeraterIn für das Kind und einer/m BeraterIn für die Eltern.

2.1. Arbeit mit den Kindern

Der Beratungsprozess gestaltet sich individuell je nach Situation des Kindes und der gesamten Familie. 

Hier spielen folgende Fragen eine Rolle, z.B. wie häufig ein sexueller Missbrauch stattfand, in welchem Alter des Kindes das traumatische Erleben begann, in welcher Beziehung der Täter zum Kind stand und wie viel Gewalt angewendet wurde. Inwieweit die wichtigen Bezugspersonen, z.B. die Mutter, das Kind geschützt hat, ist dabei von zentraler Bedeutung.

Die zugeordnete Beraterin arbeitet ausschließlich mit dem Kind (nicht mit den Eltern), sodass eine intensive und geschützte Beziehung zwischen dem Kind und der/m MitarbeiterIn entstehen kann.

Ziel der Arbeit ist eine Stabilisierung des Kindes in der aktuellen Krisensituation.

2.2. Arbeit mit den Eltern
Die Eltern erhalten parallel zu der Begleitung des Kindes ebenfalls beraterische Unterstützung.

Ziele der Elternberatung sind:

Genaue Abklärung, inwieweit das Kind aktuell und dauerhaft vor dem Täter bzw. Gewalt geschützt ist.

Konkrete Informationen, welche Handlungsmöglichkeiten sie haben, z.B. Erstattung einer Anzeige, Einschaltung des Jugendamts etc.

Welche eigenen Gewalterfahrungen haben die Eltern, welche Ressourcen bringen sie mit?

Wie können Eltern in dieser besonderen Situation mit dem Kind umgehen, auftretende Konflikte mit dem Kind lösen und ihr Kind unterstützen?

Falls notwendig sind auch gemeinsame Beratungsstunden mit dem Kind und den Eltern und der/n beiden Beratern/innen möglich, sodass der oft schwierige Austausch über die erlebte Gewalt ermöglicht wird.

Mittäterschaft der Eltern

Durch die intensive Begleitung der gesamten Familie innerhalb einer Institution kann bei einem Verdacht der Mittäterschaft der Eltern die Frage einer akuten Kindeswohl-gefährdung in den Vordergrund rücken und die notwendigen Schritte können eingeleitet werden.

2.3. Begleitung bei kindlichen Zeugenaussagen

Das Konzept ermöglicht eine Begleitung bei kindlichen Zeugenaussagen vor Gericht oder bei Begutachtungen von außen, was von den Familien als sehr entlastend erlebt wird.

3. Dauer der Begleitung
Die Dauer der Begleitung wird je nach Einzelfall von dem Beratungsteam gemeinsam festgelegt. Sie kann zwischen mehreren Wochen bis zu einem Jahr oder länger liegen.

4. Beendigung

Die Beendigung der Beratung wird langfristig geplant, da ein Abschied für Kinder, die sich nach missbräuchlichen Beziehungen und Gewalt schrittweise wieder auf eine positive Beziehungserfahrung eingelassen haben, besonders schwierig ist. Die Kinder sollen auf keinen Fall das Gefühl bekommen, abgeschoben zu werden.

Dem Mitarbeiterteam ist wichtig, dass die Kinder dabei in Lebensumstände entlassen werden, in denen sie vor weiteren Gewaltakten geschützt sind.

Falls eine weitergehende Behandlung notwendig wird, wird versucht, einen Übergang zu einer das Trauma bearbeitendenden Psychotherapie zu bahnen.

5. Supervision

Die Mitarbeiter des Projekts  „Klaro“ benötigen regelmäßig Supervision durch erfahrene Supervisoren der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes Ulm/Neu-Ulm, um diese belastende und schwierige Arbeit mit Kindern und Familien, die massive Gewalt erfahren haben, leisten zu können.

Psychologische Beratungsstelle




Ulm, im Juni 2010

des Kinderschutzbundes Ulm/Neu-Ulm

Olgastr. 125

89073 Ulm

Tel.: 0731/28042

Info@kinderschutzbund-ulm.de
www.kinderschutzbund-ulm.de
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